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Allgemeine Reiseinformationen 

Die Türkei ist ein beliebtes Reiseland, das Touristen herzlich und offen empfängt. Wie auch 

in anderen Urlaubsländern gibt es jedoch einige wichtige Punkte, die beachtet werden sollten, 

um einen sorglosen Aufenthalt verbringen zu können. 

In vielen Gebieten der Türkei, selbst in größeren Städten, ist es problematisch Reiseschecks 

einzulösen. Allerdings lässt sich mit einer deutschen EC-Karte in Verbindung mit der PIN an 

Geldautomaten problemlos Geld abheben (wenn beide mit dem Symbol „Maestro“ versehen 

sind). 

Auch Kreditkarten werden als Zahlungsmittel akzeptiert. In den meisten Fällen muss man 

dazu zusätzlich den Reisepass oder Personalausweis vorlegen. Unter Angabe der PIN kann 

man mit der Kreditkarte außerdem Geld bei Banken oder an entsprechend gekennzeichneten 

Automaten Bargeld abheben. 

Grundsätzlich bestimmt bei Taxifahrten der Taxameter den Preis, bei längeren Fahrten ist 

Handeln durchaus erlaubt. Bei viel Gepäck wird z.T. ein Aufschlag verlangt. Besonders in 

Istanbul sollte man sich vorher über den ungefähren Fahrpreis informieren, damit Taxifahrten 

nicht ungewollt zu kostspieligen Stadtrundfahrten werden. Es sollte auch darauf geachtet 

werden, dass der Taxameter bei Fahrtantritt eingeschaltet wird. Die Hotels dienen hierbei als 

eine sichere Informationsquelle. 



Der türkische Straßenverkehr, vor allen Dingen in den Städten, ist meist sehr lebhaft und 

dicht. Die Regeln der Straßenverkehrsordnung werden oft nicht eingehalten. Man sollte sich 

defensiv verhalten und sich nicht auf Auseinandersetzungen einlassen, da bei vermeintlichen 

oder tatsächlichen Verkehrsverstößen aggressive Reaktionen anderer Autofahrer drohen 

können. 

Autofahrten nach Einbruch der Dunkelheit, auch auf größeren Verbindungsstraßen, sind mit 

erhöhten Gefahren verbunden, gerade auch im Hinblick auf die fehlende Beleuchtung, und 

sollten vermieden werden. Wer im Auto übernachten möchte, sollte dazu einen bewachten 

Parkplatz oder Campingplatz aufsuchen. 

Bei angebotenen Jeepsafaris sollten Anbieterfirmen und technischer Zustand der Fahrzeuge 

kritisch geprüft werden, vor allem wenn die Reiseveranstalter keine Gewähr übernehmen. Die 

Jeeps sollten nur Personen fahren, die über Erfahrung mit derartigen Fahrzeugtypen und 

Fahren auf off-road-Strecken verfügen. 

Bei angebotenen Ausflügen mit Werksbesichtigung und Kaufgelegenheiten sollten sich 

Reisende vorher erkundigen, wie lange diese Besuche dauern. Es besteht kein Kaufzwang. 

Gegen die mögliche Ausübung von Druck durch Mitarbeiter der Unternehmen oder 

Reiseleiter sollten sich Reisende verwahren und ggf. später auch bei den Reiseveranstaltern 

beschweren. 

Die türkische Regulierungsbehörde für Tabakwaren und Alkoholika (TAPDK) macht auf die 

Gefahr durch den Verzehr von gepanschtem Alkohol aufmerksam und empfiehlt, beim Kauf 

von Alkohol auf die Originalverpackung und Lizenzierung (TAPDK-Logo auf dem 

Flaschendeckel, unbeschädigte, blau-türkisfarbene Banderole) zu achten. 

Haftungsausschluss 

Reise- und Sicherheitshinweise beruhen auf den zum angegebenen Zeitpunkt verfügbaren und 

als vertrauenswürdig eingeschätzten Informationen des Auswärtigen Amts.  

Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für eventuell 

eintretende Schäden kann nicht übernommen werden. Gefahrenlagen sind oft unübersichtlich 

und können sich rasch ändern.  

Die Entscheidung über die Durchführung einer Reise liegt allein in Ihrer Verantwortung. 

Hinweise auf besondere Rechtsvorschriften im Ausland betreffen immer nur wenige 

ausgewählte Fragen.  

Gesetzliche Vorschriften können sich zudem jederzeit ändern, ohne dass das Auswärtige Amt 

hiervon unterrichtet wird.  

Die Kontaktaufnahme mit der zuständigen diplomatischen oder konsularischen Vertretung des 

Ziellandes wird daher empfohlen. 

Das Auswärtige Amt rät dringend, die in den Reise- und Sicherheitshinweisen enthaltenen 

Empfehlungen zu beachten sowie einen entsprechenden Versicherungsschutz, z.B. einen 

Auslands-Krankenversicherungsschutz mit Rückholversicherung, abzuschließen. 



 In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Ihnen Kosten für erforderlich 

werdende Hilfsmaßnahmen nach dem Konsulargesetz in Rechnung gestellt werden. 
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